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n-1{6 "10 der Bciiai!eTI zu den Stenor.r~!:-i~~hE'n ~ro~!~~:2. des !'!:tio~:!~ 
. XlV. Gesctzgtbungsperiode . 

Antrag 

der Abgeordneten Dr. Kurt steyrer 

und Genossen, 

P .• ras. : 1979 -01- 2 4 
~ .... -.. -.... _---- .. -_ .. -.. -...... _----..... 

betreffend Krankenanstaltengesetz-Novelle 1979 

Mo. 1S2/11 
. .............................. .. 

. Das Bundesninisterium für Gesundheit und UrMeltschutz hat eine 

Regierungsvorlage, betreffend eine Krankenanstaltengesetz-Novelle 

1979 einem Begutachungsverfahren unterzogen und sodann eine 

Regierungsvorlage erarbeitet. 

um. im Sinne der Bestinmungen der Geschäftsordnung eine Zuweisung 

dieser Vorlage zum frühestmöglichen Zeitpunkt an den Gesundheitsausschuss 

zu entöglichen, stellen die unterzeichneten Abgeordneten nachstehenden 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschliessen: 

Bundesgesetz vcm •..•••• , mit dem das Krankenanstal tengesetz 

geändert wird (Krankenanstaltengesetz-Novelle 1979) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I 
j 
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B und e s g e set z? 

. '.J... d vom ••••••••••••••..•••• , IDJ.II em 

das Krankenanstaltengesetz geändert 

wird (Krankenanstaltengesetz-Novelle 

·1979) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k eIl 

Das Krf-nkenanstaltengesetz BGBl.Nr. 1/1957, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGB~.Nr.· 27/1958, BGBl. 
·Nr~ 281/1974,BGBl.Nr. 659/1977 und BGB1.Nr. 456/1978, 
wird geändert wie folgt: 

(Grundsatzbestimmungen) 

1. § 3 Abs. 5 und 6 haben zu lauten: 

"(5) Ist der Rechtsträger der Krankenanstalt ein 
Krankenversicherungsträger, so bedarf er lediglich bei 
Ambulatorien einer Bewilligung zur Errichtung; diese 
ist zu erteilen, wenn ein Einvernehmen z\'/ischen dem 
Krankenversicherungsträger und der zuständigen öffent
lich-rechtlichen Interessenvertretung der Ärzte bzw. 
Dentisten oder zwischen dem Hauptverband der österrei
chischen Sozialversicherungsträg~r und der Österreichi
sehen Ärztekammer bzw. der Österrreiehischen Dentisten-
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kammer vorliegt (§ 339 ASVG). Liegt kein Einvernehi!len vor, 
ist die Bewilligu.ng zur Errichtung zu erteilen, wenn der 
Bedarf durch die Iandesregierv_ng festgestellt ist. Die 
beabsichtigte Errichtung einer allgemeinen Krarucen8.n
stalt.durch einen Sozialversicherungsträger ist der Lan- .. 
desregierung anzuzeigen. lJie Bev'filligu...'1g ZU!!! Betriebe der 
Krankenanstalt eines Sozialversicherungsträgers ist zu 
erteileu r wenn die Voraussetzungen des Abs. 4 lit. b, c 
und d gegeben sindo 

.( 6) Im behördlichen Verfahren V'lege.n '" .. Gen e tkl.J. ollllg 

der Errichtu...."'1g oder Inbetriebnah.:ne von Ambulatorien 
eines Krankenversicherungsträgers haben die öffentlich
rechtlichen InteressenvertretlL.'1.gen der !lrzte U:'l.d beiZah."1.
ambulatorien auch die der Dentisten Parteistellung im 

SiIl.:."'1e des § 8 AVG 1950, v:en...'1. 

I 

a) .über das Vorhaben des Krar.J<.:en-.rersicherLL.."1.gs-

trägers kein Einve~'l.el~üen im Sinne des § 339 
ASVG zustandegekom.;-nen ist, 

b) der fultrag des KrankenversichenL~gsträgers 
nicht mit einem nach § 339 ASVG erzielten 
Einvernemnen übereinstim~t oder 

c) die R~tscheidung der Behörde über den Inhalt 

des nach § 339 LSVG erzielten Einve~'l.ehmens 
hinausgeht. 

Im übrigen haben die berührten gesetzlichen beruflichen 
Interessenvertretungen die Stellung eines Beteiligten. 1I 

2. Der bisherige Abs. 6 des § 3 ist als Abs. 7· 
zu bezeich.l."1en. 

"'.- "-, 

I 
,L 
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3. Der bi~herige Text des § 4 ist als Abs. 1 zu 
bezeichnen. 

4. Dem § 4 ist folgender Abs. 2 anzufUgen: 

" (2) Flir die Erwerbun~ oder die Erweiterung von 
Ambulatorien eines Krankenversicherungstrs.gers sind 

die Bestimmungen des § 3 entsprechend anzuwenden. 11 

5. Nach § 8a ist folgender § 8b einzufügen: 

11 § 8b. (1) Der Rechtsträger der Krankenanstalt 

hat eine fachlich geeignete Person zur ''lahrnehmung 
der technischen Sicherheit und einwandfreien Funktion 
der in der Krankenanstalt verwendeten medizinisch-tech

nischen Geräte und technischen Einrichtung~n zu bestel

len (Technischer Sicherheitsbeauftragter). Die Bestel
lung ist der Landesregierung anzuzeigen. 

(2) Der Technische SicherheitsbeauItragte hat die 

medizinisch-technischen Geräte und die technischen Ein~ 
richtungen der Krankenanstalt zum Schutz der in Behand

lung stehenden Personen regelmäßig zu überprüfen b~w. 
Jüür solche Überprlifungen zu sorgen. Er hat ferner für die 

Beseitigung von Gefahren, die sich aus festgestellten 
1'1ängeln ergeben, sowie für die Behebung der Nängel zu sorgen. 
Hievon sind unverzUglich der ärzt.liche Leiter (§ 7 Abs. 1) 

. . 
und der Verwalter (§ 11 Abs. 1) in Kenntnis zu setzen. 

(3) Der Technische Sicherheitsbeauftragte hat bei 
seiner Tätigkeit mit den zur vlahrnehmu:ng des Schutzes 
des Lebens oder der Gesundheit von Menschen nach den - . 

Bestimmungen des Strahlenschutzgesetzes BGBI.Nr.227/1959 
und des ArbeitlJehmerschutzgesetzes BGBl.Nr.2~4/1972 be

. stellten Personen zusammenzuarbeiten. 
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(4) Der Technische Sich~rheitsbeauftragte hat 
ferner den ~rztlichen Leiter und den Verwalter in allen 
Fragen der Betriebssicherheit und einwandfreien Funktion 

der medizinisch-·technischen Geräte und der technischen 

Einrichtungen zu beraten. Er ist auch bei allen Planungen 

für Neu-, Zu- und Umbauten der Krankenanstalt sowie bei 
de~ Anschaffung von medizinisch-technischen Geräten und 
technischen,Einrichtungen zuzuziehen.!! 

.A r t i k e 1 II 

(1) Die Länder haben die Ausführungsgesetze inner
halb eines Jahres vom Tag der Kundmachung dieses Bundes
gesetzes an zu erlassen. 

(2) Mit der "lahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß 
Art. 15 Abs. 8 B-VG ist der Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz betraut. 
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B r 1 ä u t e r U D teD 

. . 
Di~ vorliegend~ Nov~ll~ ~nm Kr~~k~Danst~lteD5esetz. 

dia ihre kompctl9x]~:K:'~©htlich@ G:iundl~~ 1:0 J;rt0 12 Aba. 1 

Z .. 1 B-VG (wHeil- und P:fleg~~~~t~lt.en\i1) findet, beinhaltet 

tolgends ~~~i PuDkt~~ 

1e P~t~i8t~11ung der berahrt®n.ges~tzlicheD beruf-

11~h~~ lJiJJt~~a58elllwer.~(;:t'etuXJg~Xi1 1m ~aJJi tät5behörd .... 

li©n@X}l B~'Miili~Dg~1fflJrf~((!,lIil fib; Ambul~,;torien 

. ~@r Kr~k®~T~r~i~he~~g~trä~er~ 

20 ~@~hDia©h~Jb' Sl©h@rheltBbe!:i.·a!tr~gt~ro 

!!!s) Q ,jAxt 0 J..,~~deß\ ..;"EntwU;F.fea L~o 

Hit Erke1ilDtrll1~ de~ V®rf~3auDg~Jg;&!ilriehtahofeB1 vom 

26. Jänner 1918\) .2;10 G 39 0 46 v 49., 50 1l 52 9 55 9 51, 58, 
61 j 75, 761ü7~ ~~ds~ im @r~t~~ R~lb~atz de~ § 339 Aha. 3 
ASVG d1~ W(gE't~ oolh,;nuvlE.i:n:'iCJb;t;mJ,EllgW ~01i@i(ffi dis Worte ~ode:r Er

weiterung ~o'\>j)i~ IEfb~tr1@J'bluill'ull~fii) <!i'.lw ",~rt~~BUItg8\fidrig 

au.tgcho bell <> ])~i t tltlrd© @'i~ bi~ dlÜ!ixa. vorh~DdeDe. gesetz ..... 

liehe' Grundlage für ~i~ P~t~.i:st®llung d~r Ärztek~JmlH:irD 

bz'd. der 80Il:srt in ::Sstracht kom.m.end~n Iz:rt;ell:~~nfe!r"eX'tretungen 

. 1m sani tätabehBrdliehen 1TI@1!'fahren zur :Bewilligung der lTeu

erricb.tUJlg~ Erweiterung b~~~ Inbetriebnahme 'Von Atlbul;4-
torieu der KrankeD",'er8ich~l:1l:ogsträg~:r beaei tigt .. 

Im Hinblick ~u.t diesfJbsl Erke-nntniB dsa Verfaaau:ogs
gerichtshofes eitellt0 sich JQlU~ die Aufgabe, die Frage 
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der Parteistellung in den oben genannten Fällen ver
fassungskonform zu regeln. 

"In diesem Zusammenhang ist zunächst auf den durch 
das Sozialversicherungs-Änderungsgesetz BGB16Nr. 648/ 
1978 neugefaßten § 339 ASVG hinzuweisen, ''Ionach künftig 
vor der beabsichtigten Errichtung, Erwerbung oder Er
weiterung von Ambulatorien (§ 2 Abs. 1 Z .. 7 des KrarJken·~ 

anstaltengesetzes) die Träger der Krankenversicherung 
das Einvernehmen mit der in Betracht kommenden örtlich 
zuständigen Ärztekammer bzw. der Österreichischen Den
tistenkammer herzustellen haben. Kommt ein Einvernehmen 
innerhalb von drei Nonaten nach der diesbezüglichen 
Anzeige des Krankenversiche;r:ungsträgers nicht zustande, 
so ist über Ersuchen des Krankenversicherungsträgers 
oder der zuständigen gesetzlichen beruflichen Vertre
tung innerhalb weiterer drei Monate der Versuch zu unter
n~hmen, das Einvernehmen zwischen dem Hauptverband und 
der Österreichischen Ärztekammer bzw. der Österreichischen 
Dentistenkammer herzustellen. Ein solches Einvernehmen 
ist schriftlich festzuhalten. 

Als notwendige Ergänzung dieser innerhalb des 
ASVG getroffenen Regelung sollen nunmehr die einschlägigen 
Bestimmungen der §§ 3 und 4 KAG entsprechend abgeändert 
werden. 

Zu 2. (..~~rt. I Z. 5 des Entwurfes l:. 

Gemäß § 3 Abs. 4 li t. 'b des Krankenanstaltengesetzes, 
BGBl.Nr. 1/1957, darf die Bewilligung zum Betrieb einer 
Krankenanstalt unter anderem nur erteilt werden, wenn die 
~lir den unmittelbaren Betrieb der Krankenanstalt erforder
lichen medizinischen Apparate und technischen Einrichtungen 
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den sicherheitspolizeilichen und gesundheitspolizeilichen 
Vorschriften entsprechen. 

Im Hinblick auf die Verwendung immer komplizierterer 

medizinisch-technischer Ger~te und technischer Einrichtun

gen in Krankenanstalten scheint esogeboten, dem !rztlichen 

Lei ter( § 7 Abs,. 1) und dem VenoJal ter (§ 11 Abs. 1) einen 
fachlich qualifizierten Mitarbeiter als Technischen Sicher-

. hei tsbeauftragten zur \'lahrnehmung der technischen Sicher

heit und einwandfreien Funktion dieser Geräte und Einrich
tungen im Interesse des Schutzes der Patienten zur Seite 
zu stellen. 

Im Sinne der für die Grundsatzgesetzgebung maßgeben

den Prinzipien wurde von einer Umschreibung der Qualifi

kation des Technischen Sicherheitsbeauftragten Abstand ge-

nommen. In diesem Zusammenhang wird jedoch auf das Institut 

für Elektro- und Biomedizinische Technik der Universität 

Graz (Vorstand: Univ.Prof.Dipl.Ing. Dr. techno SCHUY) hin
gewiesen. An diesem Institut ausgebildete Personen sind 

bereits in Krankenanstalten einiger Bundesländer mit äußerst 

zufriedenstelIendem Erfolg in Verwendung. 

Du~ch § Sb Abs. 3 soll ausdrücklich gewährleistet 

werden, daß die mit der Wahrnehmung des Schutzes des 

Lebens oder der Gesundheit von Menschen nach verschiedenen 

Rechtsvorschriften betrauten Personen (TeChnische Sicher

heitsbeauftragte nach dem KAG,Strahlenschutzbeauftragte . 

nach dem Strahlenschutzgesetz sowie Sicherheitsvertrauens

personenbzw. ·Sicherheitstechnischer Dienst nach dem Arbeit
nehmerschutzgesetz) eng zusammenarbeiten. Dadurch ist jedoch 

nicht ausgeschlossen, daß auch mehrere dieser Funktionen 

von ein und derselben Person ausgeUbt werden. 

01 
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Der Gesetzentwurf gibt ferner die Möglichkeit, daß 

ein und dieselbe Person als Technischer Sicherheitsbeauf-· 

tragter flir mehrere Krankenanstalten bzw. mehrere Technische 
Sicherheitsbeauftragte jeweils für besti~~te Gruppen von 

Geräten und Einrichtungen bestellt werden. Andererseits 

wird auch nicht ausgeschlossen t daß in größeren Kranken

anstal"ten dem Technischen Sicherheitsbeauftragten entspre

chendes Hilfspersonal zugeordnet ist. 

Bei hochtechnisierten Einrichtungen wird der Tech

~ische Sicherheitsbeauftragte die notwendigen Überprü
fungen nicht immer selbst durchführen können, sondern 

die Prüfung durch andere. Stellen veranlassen müssen. 

Im übrigen besteht die Möglichkeit des Abschlusses von 

Serviceverträgen etc., von denen bereits derieit sei
tens der Krankenanstaltenträger in weitem Maße Gebrauch 

gemacht wird. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verz'icht auf die Erste· Lesung dem Ausschuß für Gesundheit 

und Umweltschutz zuzuweisen • 

k .... -·-·'·-_·········_· ... ·- -~~ •• " 

.. '~~" .. ",-' . ~" -
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